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Bemerkungen
zur Zusammenarbeit
Bund/Kantone
Nationalrat Paul Fäh

In allen Übungen zeigen sich Mängel,

die übungsbedingt sind, und
solche, die auch im Ernstfall auftreten
könnten. Beurteilungsmassstab ist für
mich einzig und allein der Ernstfall.
Die folgenden Bemerkungen richten
sich danach.

Bedeutung der Informationspolitik

Information ist ein wichtiges
staatliches Führungsmittel; in
ausserordentlichen Lagen oft gar das einzige.
Informationspolitik ist daher Sache
der Exekutive. In Katastrophen- und
Krisenlagen ist das rasche und direkte
Auftreten der Landesregierung zwingend

notwendig.

Stellung der Kantone

In unserem föderalistischen System
spielen die Kantone eine bedeutsame
Rolle. Auch in ausserordentlichen
Lagen- wo eine zentrale, starke Führung
anzustreben ist - darf man die Stellung
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Nationalrat Paul Fäh,
Leiter der
Koordinationsstelle
für Katastrophenhilfe
und Gesamtverteidigung
des Kantons Luzern

der Kantone nicht gering schätzen. Sie
sind wichtige Partner, sei es als
Lieferanten von Begehren und Nachrichten,

sei es als Informationsempfänger
und Vollzugsorgane. Es braucht schon
schwerwiegende Gründe, bis die Kantone

Teile ihrer Autonomie aufgeben.

Kantone als Lieferanten

Im strategischen Normalfall - also
heute - ist der Verkehr zwischen den
Kantonen und dem Bund klar geregelt.

In ausserordentlichen Lagen
haben eingespielte Verfahren so lange
wie möglich zu spielen. Neu ist lediglich,

dass Sonderorganisationen wie
z. B. die Informationszentrale der
Bundeskanzlei oder kantonale
Führungs- bzw. Notstandsstäbe gebildet
und kurzgeschlossen werden müssen.

Die entsprechende Ablauforganisation
funktioniert an und für sich.

Die GVU 88 hat dies bewiesen.
Aufzupassen gilt es lediglich, dass
Kompetenzen und Pflichten klar festgehalten

sind. Aufzupassen gilt es vor
allem - und auch das hat die GVU 88
gezeigt -, dass man von Seiten des
Bundes nicht zu eng gefasste und zu
detaillierte Meldevorschriften erlässt.
Ein Papierkrieg ist nicht ernstfalltauglich.

Kantone als Empfänger

Kantone sind darauf angewiesen,
dass

- Meldungen, die ausgestrahlt werden,

bestätigt und ergänzt werden.
Dies hat an der GVU 88 gut funktioniert.

- ihnen Meldungen und Anordnungen

- wenn immer möglich - vor einer
Veröffentlichung bekannt gemacht
werden. Denn nur ein Informationsvorsprung

erlaubt optimales Handeln.
Verbesserungen in diesem Bereich sind

möglich und notwendig. So muss die
Nationale Alarmzentrale (NAZ) - um
ein Beispiel zu nennen - die Kompetenz

und die Pflicht haben, die Kantone
schon bei den ersten Anzeichen

eines möglichen Ereignisses sofort
vorzuorientieren.
- ihnen wesentüche Absichten des
Bundesrates zur Kenntnis gebracht
werden. Aus dem nämlichen Grunde.
Dabei ist auch mir klar, dass es Lagen
geben kann (z. B. Ultimatum), wo man
sich entschliesst, die Absicht nicht
bekannt zu geben. Wenn dem so ist, so
muss man dies den Kantonen sagen.
Keinesfalls darf die Information über
Absichten der Landesregierung an der
Bequemlichkeit oder an falscher
Prioritätensetzung scheitern.

Zum Zusammenspiel

Das Zusammenspiel Kantone/
Bund klappt nicht von selbst optimal.
Die Organisation muss darauf
ausgerichtet sein; in zweierlei Hinsicht:
- Im Büro Kantone der Info-Zentrale
müssen Persönlichkeiten sitzen, die
eine Region oder einen Kanton sehr
gut kennen. Man ist daran, dieser
Forderung nachzukommen.

- Es ist dafür zu sorgen, dass wichtige
Interessen der Kantone gegenüber
dem Bundesrat vertreten werden. Wer
diese anspruchsvolle Aufgabe zu
übernehmen hat, ist zu prüfen. Ich
könnte mir den Vizekanzler
«Information» oder den Direktor ZGV
vorstellen.

Schlussbemerkung

Die GVU 88 war für die eingesetzten

Kantonsvertreter äusserst wertvoll.

Dies allein rechtfertigt schon die
Teilnahme der Kantone an einer
solchen Übung. Wenn es in Zukunft
gelingt, die Kantone noch besser mitein-
zubeziehen und wenn die gemachten
Anregungen in die Tat umgesetzt werden,

dann war die GVU 88 für die
Zusammenarbeit Bund/Kantone nicht
nur wertvoll; dann hat man das Maximum

daraus gemacht. ¦
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